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Ratgeber

Versiehe-
rungen

Erschwerte Vorsorge für Konkubinatspaare

Ist der Staat
auf einem Auge blind?
Konkubinatspaare haben es hierzulande nicht leicht. Der Staat er-
schwert den Partnern die gegenseitige Vorsorge enorm. Auch bei
langjährigen Beziehungen wird keine Ausnahme gemacht. Doch es

gibt einige Schlupflöcher. Der Versicherungs-Experte der ZEITLUPE

zeigt sie auf.

Dr. Hansruedi Berger

Als Dorli Schiessers* Partner
starb, griff der Staat ungeniert
zu. Von seiner Hinterlassen-
schaft von 500000 Franken
steuerte der Kanton Glarus
nicht weniger als 59 Prozent
oder 293000 Franken weg.
Hätte ein entfernter Neffe die
halbe Million geerbt, so hätte
sich der Fiskus mit weniger als

der Hälfte zufrieden gegeben.
Auch der Sozialstaat ist in

dieser Beziehung nicht zim-
perlich. So ignoriert das für
Pensionskassen massgebliche
Bundesgesetz über die beruf-
liehe Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenvorsorge (BVG)

grundsätzlich die ausserhalb
der Ehe geführte Lebensge-
meinschaft. Ausnahmen wer-
den nur für Personen ge-
macht, die vom Versicherten
massgeblich unterstützt wur-
den. Doppelverdienende und
die Kosten des Haushalts ge-
meinsam tragende Paare, ge-
hen hier also leer aus.

Eine dermassen rigide Re-

gelung kann zu Härtefällen
der folgenden Art führen:
Ernst Dünki* und Ingrid
Meyer* hatten 13 Jahre zu-
sammengewohnt und in die-

ser Zeit gemeinsam eine

Wohnung gekauft. Das Ei-

genkapital hatten sie mit der

Freizügigkeitsleistung ihrer
Pensionskasse finanziert. Als

Dünki starb, forderte dessen

* Nomen geändert
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Pensionskasse das entnom-
mene Geld zurück. Dazu ist
sie gemäss BVG berechtigt,
wenn keine Hinterlassenen-
leistungen fällig werden. Ing-
rid Meyer konnte den Anteil
ihres Partners nicht selber fi-
nanzieren und musste die

Wohnung schweren Herzens

aufgeben.
Ebenso düster sieht es aus,

wenn der versicherte Partner
während des Pensionsalters
stirbt: Von einer Witwen-
oder Witwerrente kann nicht
die Rede sein. Einer solchen
Situation kann man frei-
lieh vorbeugen, indem das

Freizügigkeitsguthaben bei
der Pensionierung bezogen
und selbst angelegt wird. Mit
der Kapitaloption kann die

bedauerliche Situation ver-
mieden werden, dass der Le-

bensgefährte Not leiden
muss. Wie aus Kästchen «Fra-

gen zur Kapitaloption» er-

sichtlich, ist der Kapitalvor-
bezug aber an bestimmte Be-

dingungen geknüpft.
Die 1985 im BVG veran-

kerte Kapitaloption ist eine
Kann-Vorschrift. Deshalb ist
sie noch nicht von allen Pen-

sionskassen eingeführt, auch

geben nicht alle Kassen den

ganzen Betrag frei. Diese Hür-
de lässt sich umgehen, indem
ein Vorbezug zur Finanzie-

rung eines Eigenheims oder
zur Rückzahlung einer beste-
henden Hypothek gemacht
wird (nur bis 3 Jahre vor der

Pensionierung möglich).

Fragen zur Kap/fa/opt/on
Wann muss /cb s/'e ausübe/r?
Gemäss BVG (Art. 37) kann e/'ne/i Anspruch aufKap/ta/abf/ndung
statt Rente erbeben, wer d/'esen mindestens drei (obre vor der

Pensionierung sebr/'ft/ieb e/'nre/'cbt. Vere/7ize/t geben Kassen auf
kürzere Pr/'sten über (im Reg/emenf naebseben respektive Perso-
naiebef fragen), E/'n Meinungswecbse/ nacb erfo/gfer Anmeldung
ist in der Rege/ n/'ebt mög/ieb.

Darf /'cb mein ganzes Gafbaben herausnehmen?
Das ist Je nacb Pensionskasse unterseb/'ediieb gerege/t. Einige ge-
währen die Kap/'ta/opt/'on überhaupt n/'ebt (sie ist im BVG eine

Kann-Vorschrift), andere geben nur einen Fe/7 des fre/'zügigke/'ts-
gutbabens frei. V/'e/e Kassen wenden die «A//es-oder-nichts-Rege/»
an: Ei/er werden keine 7e/7befräge ausbezah/t.

Wie hoch /'st die Besteuerung?
Das ausbezah/te Kap/'fa/ unter/iegf einer e/'nma/igen, vom Ein-

kommen unabhäng/gen Besteuerung; der Steuersatz //'egt einiges
unterJenem für die Einkommenssteuer. Die Steuer so//te kein Hin-
derungsgrund sein. Die Rente muss Ja auch versfeuert werden (ab
2007 sogar zu 700%).

Vereinzelte Kassen sehen

neuerdings auch bei un-
verheirateten Paaren Geld-
leistungen vor, die bis zur
Partnerrente gehen können.
Dies trifft zum Beispiel auf
die Pensionskassen von SIG

(Schweizerische Industrie-
Gesellschaft) und Migros zu;
bei letzterer haben auch ho-
mosexuelle Paare einen An-
spruch. Bedingung ist der
Nachweis eines ununterbro-
chenen Zusammenlebens
während fünf Jahren. Ob-
wohl die Partnerrente auch
bei der laufenden Revision
des BVG diskutiert wird, ist
die Zeit dafür wohl nicht reif.
Keine Chance dürfen sich
vorab gleichgeschlechtliche
Paare ausrechnen.

Auch das Vererben wird
Unverheirateten nicht leicht
gemacht. Abgesehen vom ho-
hen Steuersatz sind auch die
Pflichtanteile von Kindern
aus einer früheren Ehe zu be-

achten. Hier kann die Todes-

fallrisikoversicherung weiter
helfen. Weil der Kapital-
anspruch erst durch den Tod
des Versicherten entsteht,
geht nämlich die Leistung der

Versicherung nicht in die Be-

rechnung der Pflichtanteile
ein. Die bei der Erbschaft an-
fallende Besteuerung lässt

sich durch eine entsprechen-
de Erhöhung der Versiehe-

rungssumme kompensieren.
Etwas einsichtiger hat sich

der Staat in der - steuerbe-

günstigten - gebundenen Vor-
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Ratgeber

sorge 3a gezeigt. Der Inhaber
eines entsprechenden Bank-
kontos oder einer Versiehe-
rungspolice kann nämlich für
den Fall seines Todes anstelle
der in der Begünstigungs-
ordung an dritter Stelle ste-

henden Eltern seinen Konku-
binatspartner setzen. Im ers-

ten Rang steht freilich auch
hier der Ehepartner (selbst

wenn in Trennung lebend),
gefolgt von den Kindern.
Gleiche Rechte wie die Kin-
der hat ein Partner, der vom
Verstorbenen massgeblich
unterstützt wurde. Steht
einer Begünstigung des Part-

ners nichts im Wege, so ist
eine über die Säule 3a getätig-
te Vorsorge auch aus Steuer-

liehen Gründen empfehlens-
wert. Anstelle einer mitunter
hohen Erbschaftssteuer fällt
hier nämlich nur eine ver-
gleichsweise milde Sonder-
Steuer an.

Fortscfir/ttf/cfie Pens/ons/cosse
D/'e M/gros-Pens/'o/iskosse bot
7 998 d/'e H/'nterb//'ebenenren-

fe für /Con/cub/'notsportner e/'n-

geführt und auch g/e/'cbge-

scb/ecbt//'cbe Portner /'n d/ese

Neuerung einbezogen. Für

sebwe/'zerisebe l/eriiä/fn/'sse /st

d/'es e/'n ungewöbn//'cber
Scbr/'tt; nur sebr wen/ge Pen-

s/'onskassen, unter anderem

der 5MUV (5cbwe/z. Meto//-

und L/brenarbe/terverband),
kennen d/'ese Rege/ung.

D/'e Ausrichtung e/'ner Port-

nersebo/tsrente w/'rd an e/'n/ge

ßed/'ngungen geknüpft, /nsbe-

sondere muss der oder d/'e Per-

s/'cberte den Portner während

m/'ndestens fünf /obren moss-

geb//'cb unterstützt und mehr

o/s d/'e F/ö/fte zu den geme/'nso-

men tebensbo/tungskosten be/'-

getrogen hoben. Zudem darf

ke/'ner der be/'den Portner be/'m

Tode des Pers/'cberten verbe/'ra-

tet se/'n. Und scb//'ess//cb b/e/'bt

e/'ne le/'sfung aus, wenn d/'e

Portner m/'te/'nonder verwandt

waren. D/'esen ßed/'ngungen

untersteben Ehepartner n/'ebt.

D/'e Partnerscbaftsrenfe /'st

auch /'m Rohmen der für 2003
anstehenden ftew's/'on des ßPC

e/'n D/'skuss/'onstbemo. Dos

Postu/of /'st fre/'//'cb umstritten,
obwob/ dos ßundesgeriebt d/'e-

se fntw/'ek/ung e/gent//'cb be-

re/'ts vorweggenommen bat. /n

e/'nem un/ängsf veröffenf//'cb-

ten Aufseben erregenden Urte/7

bot dos oberste Gericht d/'e Un-

terstützungspfl/ebt e/'ner Pri-

mor/ebrerin für /'bren ousge-
steuerten arbe/'ts/osen Konku-

b/'notsportner be/abt, m/'t dem

s/'e bere/'ts se/'t /obren zusom-

menge/ebt und dem dos Für-

sorgeomt e/'ne f/'nanz/'e//e Un-

terstützung verwe/gerf hotte.
D/'ese Unterstützungspflicht
war zuvor auf Ehepartner be-

schränkt gewesen. M/enn ober

dos Gericht Konkub/'notsport-

nern schon ebeähn/Zcbe Pfl/'cb-

ten oufer/egt, hoben d/'ese um-

gekehrt /'m 5oz/'a/recbf An-

sprueb auf e/'ne gew/'sse G/e/'ch-

bebond/ung m/'t den Perbe/'ro-

teten. D/'ese Über/egung bot
d/'e M/'gros-Pens/'onskosse /'n

/'bren Entscbe/'d e/'nbezogen.

ßere/'ts vor /obren /e/'stete

d/'e M/gros-Pens/'onskasse, d/'e

beute rund 57 000 be/'trogs-

zob/ende Pers/'cberte zäb/t,
m/'t der E/'nfübrung der W/t-

werrente P/'on/'erorbe/'t. D/'eses

Postu/ot /'st /ängst noch n/'cbf

übera// verw/rk/Zcbt.

A Jöge/

Verlangen Sie die informative
Broschüre in Ihrer Apotheke
oder Drogerie!

Für weitere Informationen lesen
Sie die Packungsbeilage.
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Prostasan Kapseln sind ein pflanz-

liches Heilmittel aus den Früchten

der amerikanischen Sägepalme zur

Linderung von Beschwerden infolge

beginnender Prostatavergrösserung

wie:

häufiger Harndrang

verzögerter Beginn beim

Wasserlassen

Nachträufeln

Gefühl der unvollständigen

Entleerung
Probleme beim

Harnlösen

/Vostasan
bei Prostata-Beschwerden


	Versicherungen

